 Vortrag auf dem Kongress „Gesundheit ist keine Ware“ von attac Deutschland in Heidelberg am 20. April 2002.

Seit sechs Jahren vermittelt das Berliner Büro für medizinische Flüchtlingshilfe zweimal wöchentlich anonym kostenlose medizinische Behandlung für Menschen ohne Papiere. Das Büro ist ein nichtstaatliches, selbstorganisiertes Projekt und versteht sich als Teil der antirassistischen Bewegung. 

1996 wurde das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe aus einem Zusammenschluss verschiedener antirassistischer Gruppen nach Hamburger Vorbild in Berlin gegründet. Die Forderung nach gleichen Rechten für alle sollte in der faktischen Unterstützung für Illegalisierte praktisch umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz bleibt diese Arbeit symbolisch und deckt nur einen Bruchteil des Bedarfs ab. 

Rechtliche Hintergrund

Mit der faktischen Abschaffung des Asylrechts 1993 war absehbar, dass MigrantInnen zunehmend in die Illegalität gedrängt werden. Auch das geplante Zuwanderungsgesetz befördert weiterhin diese Entwicklung. In der BRD leben nach allgemeinen Schätzungen zwischen 500 000 und einer Million „Menschen ohne Papiere“. 

Bestimmte wirtschaftliche Bereiche wie das Baugewerbe, die Gastronomie, die Agrarwirtschaft sowie auch die private häusliche Versorgung profitieren besonders von den Arbeitenden, die ohne Versicherung und weit unter den tariflichen Löhnen arbeiten. Die gesundheitlichen Risiken, die das Leben in der Illegalität mit sich bringt, haben allein die Betroffenen zu tragen. Bei Krankheit gibt es keinen sicheren Zugang zur medizinischen Versorgung, zudem ist sofort die eigene Existenz gefährdet.

Die Lebensbedingungen von Illegalisierten stehen im Widerspruch zu dem Menschenrecht auf medizinische Versorgung
. Auch die Notversorgung wird von Krankenhäusern nicht immer gewährleistet, sobald klar wird, dass der Patient keine Versicherung hat. Zudem tritt, sobald das Krankenhaus die Kosten vom Sozialamt einfordert, § 76 AuslG in Kraft: Nach § 76 AuslG müssen Mitarbeiter von staatlichen Stellen unverzüglich der Ausländerbehörde Menschen ohne Aufenthaltsstatus melden (“Denunziationsparagraf”). Die Folge ist, dass der Patient vom Krankenhaus in die Abschiebehaft kommt.

Das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe

Auch die Unterstützungsarbeit für Illegalisierte kann rechtlich geahndet werden (§92a AuslG). Die Arbeit des Büros für medizinische Flüchtlingshilfe ist in dem Spannungsfeld zwischen Unterstützungsarbeit in rechtlichem Grauzonenbereich und sozialer Befriedungsarbeit zu sehen.

Zweimal vermittelt das Büro Menschen ohne Aufenthaltstitel oder denjenigen, denen aufgrund rechtswidriger Praxis der Sozialämter Anspruch auf medizinische Leistungen verweigert wird, an Fachärzte.

Es besteht ein Netz von ca. 90 ÄrztInnen, Hebammen, PhysiotherapeutInnen, HeilpraktikerInnen die kostenlos und anonym behandeln. Ehrenamtliche Dolmetscher helfen bei Verständigungsproblemen.  Sind weitere Diagnostik, Medikamente oder medizinische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Brillen, notwendig, versucht das Büro dies zu organisieren. Hierfür bestehen Kontakte zu kooperierenden Einrichtungen, die bestimmte Leistungen zum Selbstkostenpreis anbieten. Das Büro finanziert sich ausschließlich aus Spenden und arbeitet meist am Rande seiner finanziellen Möglichkeiten. 

Seit 1996 hat das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe rund 4000 Menschen betreut, derzeit wenden sich etwa 100 Patienten pro Monat an uns. Einen Schwerpunkt bilden Menschen aus Lateinamerika und Osteuropa. Die Hilfesuchenden kommen mit einfachen Erkältungskrankheiten genauso wie mit Schwangerschaften/-abbrüchen, schweren und /oder chronischen Erkrankungen, bösartigen Tumoren, Sehstörungen, psychischen Problemen oder komplizierten Frakturen. Ein weiteres schwieriges Problem ist die Betreuung bei Schwangerschaft und Geburt. Schwangerschaften in der Illegalität sind als Risikoschwangerschaften anzusehen und bedürfen einer besonders sorgfältigen Betreuung durch Ärzte und Hebammen.

Bei schweren und chronischen Erkrankungen, die eine langfristige Therapie bzw. einen Krankenhausaufenthalt nötig machen, stößt das Büro sowohl organisatorisch als auch finanziell immer wieder an seine Grenzen. Das Ziel der gleichen Gesundheitsversorgung für alle erreicht das Büro nicht, vielmehr kann nur in Einzelfällen ansatzweise eine angemessene medizinische Versorgung organisiert werden.

Perspektiven

In der Öffentlichkeit wird das Thema der Illegalisierung mittlerweile breiter diskutiert, allerdings hat dies keine positiven Konsequenzen auf die rechtliche Situation von MigrantInnen. Bundesweit besteht ein Netzwerk aus 12 Medizinischen Flüchtlingshilfe Büros. Weitere Netzwerke u.a. „kein mensch ist illegal“ (http://www.contrast.org/borders), PICUM (platform international for cooperation for undocumented migrants, http://picum.org)  und medecins sans frontières, FIAN etc. greifen dieses  ebenfalls Thema auf.

Von PolitikerInnen und ExpertInnen wird als Lösung für die medizinische Versorgung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus immer wieder die Einrichtung eines Armutsfonds, von Kontingentbetten oder von Obdachlosenambulanzen vorgeschlagen. Das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe hält diese Ansätze jedoch für nicht ausreichend und daher für ungeeignet. Gesundheitsprobleme von MigrantInnen können nicht durch eine punktuelle Minimalversorgung gelöst werden. Kontingente oder Fonds werden mit ihrer unverbindlichen und begrenzten Finanzierung stets im Widerspruch zu den Erfordernissen üblicher Therapiestandards stehen. 

Flüchtlinge, die ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, müssten vielmehr in die medizinische Regelversorgung integriert werden. Dass das möglich ist, zeigen Beispiele aus anderen europäischen Ländern. Der sog. Denunziationsparagraf § 76 des AuslG ist übrigens für Europa u.W. einmalig.

Ein erster Schritt wäre die Abschaffung des §76 und 92a Ausländergesetz (AuslG). Eine Entkriminalisierung und die Abrechnung über das Sozialamt wären dann möglich, ohne ausländerrechtliche Sanktionen und Abschiebung durch die Ausländerbehörde befürchten zu müssen. 

� Dieses Recht wird in Artikel 12 Abs. 2 des UN-Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte fortgeführt. Das Recht eines jeden auf ein Höchstmaß an Gesundheit verpflichtet die Vertragsstaaten, Voraussetzungen zu schaffen, die für jedermann im Krankheitsfall den Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Versorgung sicherstellen





büro für medizinische flüchtlingshilfe 

Mehringhof, Gneisenaustr. 2a

10961 Berlin

http://www.ffm-berlin.de/deutsch/medibuero
PAGE  
3

